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Sehr geehrter Herr Prof. Ludwig,

in der Anlage erhalten Sie ein Schreiben des RKI, in dem Prof. Burger in Vertretung von Prof. Kurth eine
VDW-Anfrage und ein Begehren auf Akteneinsicht nach dem IFG bezüglich der Einstellung der Bornavi-
rus-Forschung am RKI beantwortet.

Wir wenden uns an Sie als ausgewiesenen Bornavirus-Experten. Auch ist uns bekannt, dass Sie eng mit
der Projektgruppe 15 /Frau Dr. Bode zusammengearbeitet haben.  Darum möchten wir Sie um eine Stel-
lungnahme zu den Auskünften des RKI bitten.

Es wäre hilfreich für uns, wenn Sie dabei auf die kontroversen Punkte im Einzelnen eingehen könnten.
Insbesondere möchten wir Sie um Ihre Meinung bitten, ob es sich bei den im letzten Absatz des Schrei-
bens von Prof. Burger genannten Unterlagen, in die man uns Einsicht nach dem IFG gewähren will, Ihrer
Ansicht nach um die "die wesentlichen Unterlagen" und Vorgänge im Kontext der Auseinandersetzungen
um das Bornavirus-Projekt am RKI handelt. Auf welche (zusätzlichen) Unterlagen sollte man ggf. be-
sonders achten?

Wir überlegen, ob wir auch Frau Dr. Bode um eine Stellungnahme bitten sollen. Das will sorgfältig be-
dacht sein. Es besteht die Gefahr, dass sie sich dem Vorwurf aussetzt, unberechtigterweise institutsinter-
ne "Betriebs- oder Dienstgeheimnisse" zu offenbaren. Das geltende Arbeits- und Dienstrecht bietet dage-
gen nach aller Erfahrung bislang nur unzureichenden Schutz.

Mit freundlichem Gruß

Annegret Falter, Geschäftsführerin

Herrn Prof.
Dr. Hanns Ludwig
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